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I  Allgemeine Kundeninformationen  
 

Angaben der Gesellschaft: 

 

1.  Condor Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name: Condor Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft 

Anschrift:   Admiralitätstr. 67 
20459 Hamburg 

 
 

Rechtsform:  Aktiengesellschaft 

Sitz: Hamburg 

Handelsregister: Amtsgericht Hamburg - HRB 7520 

2. Identität des Versicherer im Ausland 

Entfällt 

 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

 Condor Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft 
 

Admiralitätstr. 67 
20459 Hamburg 

 
Aufsichtsratvorsitzender: Dr. Ernst F. Schröder 
Vorstand:  Peter Thomas (Vorsitzender), Claus Scharfenberg 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Der Versicherer betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
 

2.  Generali Versicherung AG 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name:   Generali Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München 
 

 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 

Sitz:   München 
Handelsregister:   Registergericht Amtsgericht München – HR B 177658 
 

2. Identität des Versicherer im Ausland 

Entfällt 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

 Generali Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München 

  
Aufsichtsratvorsitzender: Dietmar Meister 
Vorstand:   Winfried Spies (Vorsitzender), Frank Karsten, Karl Pfister, Roman Blaser, Volker Seidel 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Der Versicherer betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung. 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.  
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4.  HDI-Gerling Industrie Versicherung AG 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG  

Anschrift: Riethorst 2 
30659 Hannover, Deutschland 

 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 

Sitz: Hannover 

Handelsregister: Sitz Hannover, HR Hannover B 60320 

2a. Niederlassungen im Inland 

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG  Huysenallee 100,   45128 Essen 

2b. Niederlassungen im Ausland 

-entfällt- 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG 

Riethorst 2 

30659 Hannover 

 

Vorstand: Dr. Christian Hinsch (Vorsitzender), Rolf Aßhoff, Thomas Emmert, Gerhard Heidbrink, Peter Hoffacker, Karl-Gerhard 
Metzner, Jens Wohlthat, Ulrich Wollschläger 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers ist im In- und Ausland der Betrieb aller Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, 
außer Krankheit, Leben, Heirats- und Geburtenversicherung, Fondsgebundene Lebensversicherung, Tontinengeschäfte, Kapitalisierungsge-
schäfte, Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen und Pensionsfondsgeschäfte. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
 

5.  Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 

 
1. Identität des Versicherers: 

Name:   Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Anschrift: Anschrift: Berliner Straße 56 – 58 
60311 Frankfurt am Main 
 

 

Rechtsform: Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht 

Sitz:    Hauptsitz in St. Gallen/Schweiz 
Handelsregister:   Amtsgerichtes Frankfurt - HRB 39268 
 

2. Identität des Versicherer im Ausland 

Entfällt 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 

 
Berliner Straße 56 – 58 
60311 Frankfurt am Main 

 
Hauptbevollmächtigter für die Bundesrepublik Deutschland ist Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz 
 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Der Versicherer betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
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Für die vorgenannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihre Assekuradeure aus Kiel: 

DOMCURA AG 

Anschrift: Theodor-Heuss-Ring 49 
24113 Kiel 

Aufsichtsratvorsitzender: Thomas C. Stech 

Vorstand: Gerhard Schwarzer (Vorsitzender), Wilfried Figge, Peter Petersen 

Handelsregister: Amtsgericht Kiel – HRB 5548 

Nordvers GmbH 

Anschrift: Theodor-Heuss-Ring 49 
24113 Kiel 

Geschäftsführer: Gerhard Schwarzer, Peter Petersen 

Handelsregister: Amtsgericht Kiel – HRB 4275 

 

 
 
 

 

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen entnehmen 
Sie bitte dem Vorschlag/ Antrag und den Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Wohn-
gebäudeversicherung – KSH Rahmenvertrag für Wohnungsunternehmen und Hausverwaltun-
gen 

Gesamtpreis Der Gesamtpreis – Jahresprämie zuzüglich Versicherungssteuer – kann dem Antrag bzw. aus 
dem Angebot entnommen werden. 

Prämienzahlung Je nach Vereinbarung wird die Prämie viertel-, halbjährlich oder jährlich oder als Einmalprämie 
gezahlt. Zuschläge für Ratenzahlungen können hierbei berechnet werden. Die vereinbarten 
Prämien müssen zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt gezahlt werden. Falls der Versiche-
rungsnehmer eine Einzugsermächtigung erteilt hat, wird der Betrag rechtzeitig von diesem be-
kannten Konto abgebucht werden. 

Gültigkeit Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Angebotsinformationen (Allgemeine und 
Besondere Versicherungsbedingungen, Tarifbestimmungen und Höhe der Prämie) ist befristet 
auf längstens sechs Wochen, sofern nicht im Angebot ein anderer Zeitraum eingeräumt worden 
ist. 

Zustandekommen des Vertrages Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich übereinstim-
menden Vertragerklärungen (Willenserklärungen) zustande, wenn Sie Vertragserklärungen 
nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 

 Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – 
einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Ver-
sicherungsschein gesondert aufgeführt. 

 

Beginn des Versicherungsschutzes Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen  nach Zugang des Versiche-
rungsscheins gezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungs-
schein, unsere Kundeninformationen (einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen und der Allgemeinen Verbraucherinformationen) und diese Belehrung zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
Der Widerruf ist zu richten an:  

DOMCURA AG bzw. Nordvers GmbH 
Theodor-Heuss-Ring 49, 24113 Kiel. 

Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den 
Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. 

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir ein-
behalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufs-
frist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen den gesamten Beitrag. 

Besondere Hinweise  Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerru-
fen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Wider-
rufsrecht besteht z. B. nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 
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Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages  Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages können dem Antrag bzw. dem Angebot entnommen 
werden, nach Ausfertigung des Versicherungsscheines dem Versicherungsschein selbst. Wei-
tere Angaben enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages Angaben zur Beendigung und Kündigung des Vertrages enthalten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen. 

Anwendbares Recht Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 

Gerichtsstände Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen. 

Vertragssprache Die Vertragssprache ist deutsch. 

Außergerichtliche Beschwerdeverfahren Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwerden können gerichtet werden an: 

 Domcura AG bzw. Nordvers GmbH 

Abteilung Beschwerdemanagement 
Theodor-Heuss-Ring 49 
24113 Kiel 
 

 oder an die gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle für Verbraucher zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten: 
 

 Versicherungsombudsmann e.V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Versicherungsaufsicht Die zuständige Versicherungsaufsicht ist unter folgender Adresse zu erreichen: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 53117 Bonn  

E-Mail: poststelle@bafin.de 
Homepage: www.bafin.de 
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II Bedingungen zum Mehrfamilienhauskonzept 
 

II A  Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen (Gewerbekonzepte)  
 

Verzeichnis der Paragraphen / Inhaltsübersicht: 
 

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters .........................................................................................................................8 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung .........................................................................................................................................9 
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages ...............................................................................................................................................................................9 
§ 4 Folgeprämie...........................................................................................................................................................................................................10 
§ 5 Lastschrift ..............................................................................................................................................................................................................10 
§ 6 Ratenzahlung.........................................................................................................................................................................................................10 
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung...........................................................................................................................................................10 
§ 8 Mehrere Versicherer ..............................................................................................................................................................................................11 
§ 9 Übergang von Ersatzansprüchen ..........................................................................................................................................................................11 
§ 10 Regressverzicht .....................................................................................................................................................................................................12 
§ 11 Anzeigen / Willenserklärungen ..............................................................................................................................................................................12 
§ 12 Verjährung .............................................................................................................................................................................................................12 
§ 13 Maklervollmacht.....................................................................................................................................................................................................12 
§ 14 Gerichtsstand.........................................................................................................................................................................................................12 
§ 15 Anzuwendendes Recht..........................................................................................................................................................................................13 
§ 16 Wechsel des Versicherers .....................................................................................................................................................................................13 
§ 17  Anpassung der Prämie ..........................................................................................................................................................................................13 
 

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Ver-
langen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
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3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kennt-
nis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungs-
nehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

7. Erweiterte Anerkennung 

a) Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Umstände bekannt geworden sind, die im Zeitpunkt der Antragstellung gegeben und für 

die Übernahme der Gefahr erheblich waren. 

b) Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verschwiegen worden sind. 

 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen. 

Ist ein anderer, späterer Zeitpunkt vereinbart und im Versicherungsschein angegeben  und obige Frist von zwei Wochen nach Erhalt des Ver-
sicherungsscheines abgelaufen, so ist die Prämie unverzüglich zum vereinbarten Zeitpunkt zu zahlen 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige 
Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie. 

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine  Kündigung zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer  gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

5. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  
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§ 4 Folgeprämie 

1. Fälligkeit  

a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen.  

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.              

 Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz. (Siehe Nr. 3 b) 

 

§ 5 Lastschrift 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fällig-
keit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

b) Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer  Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat es der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zu-
künftige Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden. 

 

§ 6 Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät. 

 

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Ver-
sicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu 
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 
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b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzei-
tig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versi-
cherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künfti-
ges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 8 Mehrere Versicherer 

1. Definition   

Mehrfache Versicherung liegt vor, wenn  

- in der Sachversicherung eine versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr über mehrere  

Verträge versichert ist 

- oder in der Haftpflichtversicherung ein Risiko in mehreren Verträgen versichert ist. 

2.  Anzeigepflicht 

Liegt eine Mehrfachversicherung im Sinne von Nr. 1 vor, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.  

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusam-
men den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer 
ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstande-
nen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen ins-
gesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.  

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

 

§ 9 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Ver-
sicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der 
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 

§ 10 Regressverzicht 

1. Regress gegen das Personal des Versicherungsnehmers oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (nicht Reparatur-/Wartungsfirmen) 
wird nur geltend gemacht, soweit diese Personen den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben oder für den Schaden 
Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann. 

2. Es liegt keine Obliegenheitsverletzung gem. § 9 vor, wenn der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls im Rahmen des übli-
chen auf Ersatzansprüche verzichtet. 

 

 § 11 Anzeigen / Willenserklärungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 
als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 

4. Anzeigen bei selbständiger Betriebsunterbrechungsversicherung 

Bestehen eine Inhaltsversicherung und eine selbständige Ertragsausfall- oder Betriebsunterbrechungsversicherung bei demselben Versiche-
rer oder unter Führung desselben Versicherers, so gelten Anzeigen des Versicherungsnehmers jeweils für beide Versicherungen, soweit es 
sich um den gleichen versicherten Betrieb handelt. 

 

§ 12 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 

§ 13 Maklervollmacht 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-
zunehmen sowie nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer vom Versicherer unterzeichneten Beitragsrechnung 
befindet. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten 

 

§ 14 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Ver-
sicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
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§ 15 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht 

 

§ 16 Wechsel des Versicherers 

  Die Bevollmächtigte ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit des Versicherungs-
vertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies ist jedoch nur möglich, bei gleichbleibendem Versicherungsschutz und bei gleichbleibender Prä-
mie/gleichbleibendem Prämiensatz.  

  Der Wechsel des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer innerhalb 4 Wochen, nach erfolgtem Wechsel, mitzuteilen. 

  Der Wechsel des Versicherers begründet kein Recht auf ein außerordentliches Kündigungsrecht. 

 

§ 17  Anpassung der Prämie 

1. Prämienanpassungsklausel  

a) Der Versicherer ist berechtigt, die Prämie zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu erhöhen oder zu vermindern, wenn das Ver-
hältnis zwischen Schadenaufwand inkl. Reservestellungen und Prämienzahlungen innerhalb eines Versicherungsjahres – bezogen auf 
den zwischen dem führenden Versicherer und der im Versicherungsschein genannten Bevollmächtigten vereinbarten Tarif – eine An-
passung von mehr als 3% erfordert.  

b) Die gemäß a) geänderte Prämie darf den zum Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitrag nicht überschreiten. Diese Grenze gilt nur, 
wenn sich die Tarifprämie auf eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht. 

2. Kündigung 

Erhöht sich die Prämie aufgrund der Beitragsangleichung, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt schriftlich kündigen, in dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 
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II B - Besondere Bedingungen zur Gebäudeversicherung 
 

 

Verzeichnis der Paragraphen / Inhaltsübersicht:  
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§ 24 Vertragskündigung bei angemeldeten Grundpfandrechten...................................................................................................................................34 
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§ 27 Repräsentanten .....................................................................................................................................................................................................34 
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§ 1  Versicherte und nicht versicherte Sachen 
 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

a) Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör ein-
schließlich unmittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungs-
grundstück. 

 
b) Voraussetzungen: 

Es muss sich um Gebäude mit einem wohnwirtschaftlichen Nutzungsanteil von mindestens 50% bezogen auf die Gesamtnutzfläche 
des Gebäudes handeln. Darüber hinaus werden Gewerbeeinheiten, die ein Wohneinheiten vergleichbares Risiko darstellen, bezüg-
lich der Versicherbarkeit und der 50 %-Regelung wie Wohneinheiten behandelt.  

Vergleichbare Risiken sind 
-  Büro- und Praxisräume (z. B. Reisebüros, Notare, Fahrschulen, Ärzte, Massagepraxen und Kosmetiksalons),  
-  öffentliche Verwaltungen, Kindergärten, Schulen, Feuerwehren, 
-  Apotheken, zahntechnische Labore, Parfümerien, Drogerien, 
-  Banken und Sparkassen. 

 
2. Definitionen 

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu Wohn-
zwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen können. 

 
b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbständig-

keit verloren haben. Dazu gehören insbesondere auch 

aa) Alle Hauswasserversorgungen 

bb) außen angebrachte Sachen, soweit der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt 

cc) Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind. 

dd) Gas- und Öltanks 

ee) Heizungs- und Warmwasseranlagen 

ff) Schwimmbecken 
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gg) Sanitäranlagen 

hh) Wandverkleidungen, Bodenbeläge 

ii) Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und Wärmezähler, 
 
c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude angebracht sind , oder sich auf 

dem Versicherungsgrundstück befinden und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Gebäu-
des dienen . Dazu gehören insbesondere: 

aa) Brennstoffvorräte für Sammelheizungen, 

bb) Gemeinschaftswaschmaschinen- und –trockner 

cc) Klingel- und Briefkastenanlagen 

dd) Müllboxen/Mülltonnen 

ee) Sachen, die künftig in das Gebäude eingefügt werden sollen (z.B. Vorräte an Fliesen, Bodenbelägen, Tapeten) 

ff) Vom Mieter ausgebaute und innerhalb des Gebäudes eingelagerte versicherte Sachen (z.B. Einbaumöbel, Türen) 
 
d) Mitversichert sind weitere Grundstücksbestandteile.  
 Als weitere Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen. 

Dazu gehören insbesondere auch 

aa) Antennen- und Beleuchtungsanlagen 

bb) Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer 

cc) Carports 

dd) festmontierte Spielplatzeinrichtungen 

ee) Gas- und Öltanks 

ff) Gewächs- und Gartenhäuser 

gg) Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), 

hh) Hof- und Gehwegbefestigungen, 

ii) Hundehütten, -zwinger 

jj) Leuchtröhrenanlagen und Lampen 

kk) Markisen 

ll) Pergolen 

mm) Regenwasseranlagen 

nn) Schaukästen, Vitrinen 

oo) Schilder, Transparente 

pp) Schuppen 

qq) Schutz- und Trennwände 

rr) Schwimmbecken 

ss) Ständer, Masten, elektrische Freileitungen, Fahnenstangen 

tt) Überdachungen 

uu) Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen 

vv) Wege- und Gartenbeleuchtungen 

ww) Zisternen 
 
e) Technische Gebäudebestandteile sind maschinelle Einrichtungen, Anlagen und Geräte, die Bestandteile von Gebäuden sind wie z. 

B. Heizungsanlagen, Klimaanlagen, Gas-, Elektro- und Fernsprechanlagen (ohne Endgeräte), Wärmepumpen- und Solarheizungs-
anlagen sowie Fotovoltaikanlagen,  Klingelanlagen, Aufzüge, Raumbelüftungsanlagen, Antennenanlagen, Einbruchmeldeanlagen., 
Gemeinschaftswaschmaschinen- und trockner. 
Zu den technischen Gebäudebestandteilen gehören auch Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), wenn 
sie vom Benutzer nicht auswechselbar sind (z. B. Festplatten jeder Art) sowie Daten (maschinen-lesbare Informationen), wenn sie 
für die Grundfunktion der versicherten Sache notwenig sind (System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzu-
setzende Daten, sowie serienmäßig hergestellte Standardprogramme); 

 
f) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke auf dem das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen 

sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder ander-
weitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist. 

 
3. Solaranlagen 

Mitversichert sind Solaranlagen mit allen dazugehörigen Teilen wie z.B.: Modulen, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- 
und Regeltechnik, Wechselrichter, Verkabelung und Leitungen 

 
4. Verglasungen 

  Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch (siehe § 11) versichert 

 Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden, die an versicherten, fertig eingesetzten Scheiben aus Glas oder Kunststoff oder anderen 
versicherten Gegenständen durch Zerbrechen entstehen unter Einschluss der Kosten einer erforderlichen Notverglasung. Beschädigungen 
der Oberfläche, z. B. Schrammen u. ä. sind nicht versichert. 
 
a) fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas; Scheiben und Platten aus Kunststoff; Glasbausteine und 

Profilbaugläser; Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff der versicherten Gebäude; 
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b) fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas; Scheiben und Platten aus Kunststoff; Glasbausteine und 
Profilbaugläser; Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff der Räume oder Gebäudeteile, die dem allgemeinen Gebrauch dienen (z. B. 
in Treppenhäusern, Gemeinschafts-, Keller- und Bodenräumen, von Windfängen und Wetterschutzvorbauten); 

 
c) der Werbung dienende fertig eingesetzte oder montierte Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Firmenschilder und 

Transparente (Werbeanlagen). 
 
d) künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas oder Kunststoff, Blei- und Messingverglasungen mit künstlerischer 

Bearbeitung.  
 
5. Nicht versicherte Sachen  

  Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 

 
a) In der Gebäudeversicherung 

aa) im Verfall befindliche sowie zum Abbruch bestimmte Gebäude. Als im Verfall befindlich gilt ein Gebäude, wenn der bauli-
che Zustand durch Abnutzung oder unterbliebene Instandsetzung oder –haltung am Schadentag eine zweckbestimmte 
Nutzung nicht mehr zulässt. 

bb) in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Teileigentümer auf sei-
ne Kosten beschafft oder übernommen hat und für die er nach Vereinbarung mit dem Vermieter bzw. der Teileigentümer-
gemeinschaft das Risiko trägt (Gefahrtragung); 

 
b)  In der Glasbruchversicherung 

aa) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind; 

bb) Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht nach Nr. 4 c versichert; 

cc) Scheiben aus Glaskeramik; Aquarienscheiben; Scheiben von Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen; 

 
c)  in der Versicherung für Ergänzenden Gefahren für Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen 

aa) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanlagen, 

Dampferzeugern und Behältern, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehr als  

einmal ausgewechselt werden müssen; 

bb) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial und Arbeitsmittel;  

cc) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehr als einmal  

ausgewechselt werden müssen; 

dd) auswechselbare Datenträger sowie Daten, die für die Grundfunktion der versicherten Sachen nicht notwendig sind; 

ee) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt, montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich  

abgeschlossen ist. 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und – soweit vorgesehen – nach beendetem    

Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich im Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung 

der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage  

sowie während eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes; 

ff) Röhren (z. B. Bildröhren, Hochfrequenzleistungsröhren, Röntgenröhren, Laserröhren) sowie Zwischenbildträger (z. B. Se-
lentrommeln). 

 
  Der Ausschluss gilt nicht, wenn in einem Versicherungsfall zur Wiederherstellung versicherter Sachen in bb und cc 
 genannte Sachen beschädigt oder zerstört und deshalb erneuert werden müssen. 

 
 
§ 2  Mietausfall 
 
1. Gegenstand der Deckung 

  Soweit dies vereinbart ist, ist der Mietausfall der im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude infolge eines Versicherungsfalles (siehe § 4) 
innerhalb der Haftzeit versichert. 

 
2. Mietausfall 

 
a) Mietausfall ist der entgangene Mietzins einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, der dadurch entsteht, dass der Mieter infolge 

eines Versicherungsfalles kraft Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu 
verweigern. 

 War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet, wird Mietausfall nur ersetzt, sofern 
 Vermietung zu einem späteren, in der Wiederherstellungszeit liegenden Termin nachgewiesen wird. 
 
b) Hat der Versicherungsnehmer die Räume selbst genutzt oder unentgeltlich einem Dritten überlassen und sind diese infolge eines 

Versicherungsfalles unbenutzbar geworden, so ist der ortsübliche Mietwert einschließlich Nebenkosten zu ersetzten, falls dem Ver-
sicherungsnehmer oder Dritten die Beschränkung auf etwa benutzbar gebliebene Räume nicht zugemutet werden kann. 

 
3. Haftzeit 

 
a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, wird der Mietausfall bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar 

sind, höchstens jedoch für 24 Monate seit Eintritt des Versicherungsfalles. 
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b) Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum 
Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus für die 
Dauer von 3 Monaten ersetzt, höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit. 

 
c) Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet waren, wird der Mietausfall einschließ-

lich fortlaufender Nebenkosten ab möglichen Vermietungstermin, ersetzt, sofern die Vermietung zu einem späteren, in der Wieder-
herstellungszeit liegenden Termin, nachgewiesen wird. 

 
 
§ 3  Versicherte Kosten im Versicherungsfall (zusätzlich auf Erstes Risiko) 

Die Entschädigung je Versicherungsfall für versicherte Kosten nach Nrn. 2 und 3 a) bis h) ist auf EURO 600.000,-- begrenzt. 

 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

 
b) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt auf EURO 5.000.000,--; dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versi-

cherers erfolgt sind. 
 
c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-

leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 
 
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefor-
dert wurde. 

 
b) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 

 
3.  Zusätzliche Kosten 

  Soweit die Gefahr versichert ist, ersetzt der Versicherer bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze in Folge eines Versicherungsfalles 

a)  Aufräumungs-, Abbruch- und Absperrkosten; Bewegungs- und Schutzkosten; Feuerlöschkosten  

aa) Aufräumungs-, Abbruch- und Absperrkosten; 

d. h. Kosten für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten 
dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten sowie die Kosten für das Absperren 
von Straßen, Wegen und Grundstücken; Dies gilt auch dann, wenn die Gebäude gemäß § 1 Nr. 5 a) aa) nicht versichert 
sind, jedoch in der jeweiligen Gebäudeliste enthalten sind. 

bb) Bewegungs- und Schutzkosten; 

d. h. Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten 
Sachen und von Sachen, welche durch einen anderen Vertrag gegen die selbe Gefahr versichert sind, andere Sachen 
bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für 
De- oder Remontage von Maschinen oder sonstiger Sachen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-
len oder für das Erweitern von Öffnungen; 

cc) Feuerlöscherkosten; 

d. h. Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten 
nach Nr. 1 c), die nach jener Bestimmung nicht zu ersetzten sind. Dazu gehören auch freiwillige Zuwendungen des Versi-
cherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandschutzbekämpfung eingesetzt haben. Sie sind nur zu ersetzen, 
wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte. 

dd) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 
 
b) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sa-
chen, d. h. Kosten für Abbruch, Bergung, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge 
eines Versicherungsfalles durch auf dem Versicherungsort betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Iso-
tope entstehen und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 
 
c) Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

aa) Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer auf Grund behördlicher Anordnungen in 
Folge eines Versicherungsfalls entstehen um 

- Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder auszutau-
schen, 

- den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten 

- insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles wieder 
herzustellen 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 

- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren und 

- eine Kontaminierung betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist, 

- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf 
Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurde 
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cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen er-
setzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rück-
sicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu erset-
zenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachversständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

ee) Kosten gemäß aa) gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 3 Nr. 3 a). 

ff) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 

gg) Die Entschädigung ist zusätzlich auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwendungen, die der Versi-
cherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung des Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Ent-
schädigung zusammen die Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des 
Versicherers beruhen. 

  Die vereinbarte Jahreshöchstentschädigungsgrenze beträgt EUR 2.000.000,-. 

 

d) Sachverständigerkosten   

aa) Soweit der entschädigungspflichtige Schaden EUR 25.000,- übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versiche-
rungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 

 

e) Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preissteigerungen. 

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge Preissteige-
rungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden 
die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung entstanden wären. 

cc) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt. Mehrkosten infolge 
von behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen werden nur ersetzt, soweit diese Kosten nach § 3 Nr 3 f)  
versichert sind. 

dd) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 

 

f) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles  tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstel-
lung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache sowie – sofern Mietausfall vereinbart ist – den hierdurch ver-
größerten Mietausfallschaden durch behördliche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erlassener Gesetze und Verordnungen. 

bb) Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert. 

cc) Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden können, sind versichert. Die Entschädigung 
hierfür ist jedoch begrenzt durch den Betrag, der sich vertragsmäßig ergeben würde, wenn die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruch-
kosten. 

dd) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstel-
lungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden auch die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle erfolgt wären. 

ee) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen 
der vorgenannten Art verzögert, werden nur ersetzt, soweit diese Kosten nach § 3 Nr. 3e) versichert sind. 

ff) Soweit dies vereinbart ist, wird der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall zusätzlich um 
den für diese Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

gg) Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in Höhe 
des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versicherer abzutreten. 

hh) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 
 
g) Mehrkosten durch Technologiefortschritt 

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalls tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbeschaf-
fung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung der Sache in der selben Art und Güte in folge Technologiefortschritts nicht möglich oder unwirtschaft-
lich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art 
und Güte möglichst nahe kommt. 

bb) Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (§ 3 Nr 3 f)  

cc) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert er-
setzt. 

dd) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 

 

h) Verkehrssicherungsmaßnahmen 

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen, 
wenn durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine Gefahr innerhalb und/oder außerhalb des Versicherungsortes ent-
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steht, zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer auf Grund gesetzlicher und öffentlich/rechtlicher Vorschriften ver-
pflichtet ist, und wenn diese Kosten nicht unter die Kosten gem. Nr. 3 a) fallen. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist begrenzt gemäß obiger Entschädigungsgrenze. 

 

i) Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte 

aa) Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußbö-
den, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern eines versi-
cherten Gebäudes, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter 

  - in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist. 

  - versucht, durch eine solche Handlung in ein versichertes Gebäude einzudringen. 

Ein Leistungsanspruch besteht nur, sofern nicht aus einer bestehenden Hausratversicherung Ersatz geleistet werden 
kann (subsidiäre Deckung). 

 bb)  Die Entschädigung hierfür ist mit EURO 20.000,- begrenzt.  

 

j) Gärtnerische Anlagen  

aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer versichert ist, die infolge eines Versicherungsfalls nach § 5 notwendigen 
Kosten für die Wiederherstellung und/oder Wiederbepflanzung gärtnerischer Anlagen auf dem Versicherungsort. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist mit EURO 2.000,-- begrenzt. 

 

k) Aufwendungen für den Austausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern 

aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, die Aufwendungen für den Austausch von Was-
ser- und Absperrhähnen, Ventilen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern (Armaturen), der infolge eines Versiche-
rungsfalles nach § 6 Nr. 2 im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig wird. Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits 
defekten Armaturen. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist auf EUR 500,- begrenzt. 

 

l) Wasserverlust 

aa) Der Versicherer ersetzt die in Folge eines ersatzpflichtigen Leitungswasserschadens entstandenen Kosten durch Was-
serverlust. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist auf EUR 6.000,- begrenzt. 

 

m) Aufwendungen für die Beseitigung von Rohrverstopfungen. 

aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswasser versichert ist, die Kosten für die Beseitigung von Verstopfun-
gen der Ableitungsrohre der Wasserversorgung der versicherten Gebäude gemäß § 6 Nr. 2 und Nr. 3 nach einem ersatz-
pflichtigen Leitungswasserschaden. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist auf EUR 500,- begrenzt. 

 

n) Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter-/abgeknickter Bäume infolge eines Versicherungsfalles 

aa)  Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Sturm/Hagel versichert ist, die notwendigen Aufwendungen für das Entfernen, 
den Abtransport und die Entsorgung von Bäumen auf dem Versicherungsort, 

- - die durch Sturm/Hagel umgestürzt sind  

- - deren Stämme durch Sturm/Hagel abgeknickt sind oder  

- - die auf behördliche Anordnung nach einem Sturm/Hagel entsorgt werden müssen. 

    Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

bb)  Die Entschädigung hierfür ist auf EUR 2.000,-- begrenzt. 

cc) Die Jahreshöchstentschädigung hierfür ist auf EUR 5.000,-- begrenzt. 

 

o) Kosten für die Gefahr Glasbruch 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versichert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach § 11 notwendigen 
Kosten für 

aa) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen); 

bb)  das Abfahren von Glas- und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten 
(Entsorgungskosten). 

cc) das Erneuern von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den in § 1 Nr. 4 versicher-
ten Sachen; 

dd) das Beseitigen von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 

ee) das Beseitigen von Hindernissen, 

ff) für Kräne und Gerüste. 

gg) Waren/Vorräten oder Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben von Schaufenstern, Schaukästen oder Vitrinen, 
wenn diese Sachen durch Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört oder beschädigt wurden, die beim Zerbrechen 
der Scheibe eingedrungen sind; 

hh) Die Entschädigung hierfür ist auf EUR 2.000,- begrenzt. 

 



 

Seite 20 von 51 

p) Wiederherstellungskosten für individuelle Programme und Daten 

aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Ergänzenden Gefahren für Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen (Haus-
technik) versichert sind, die infolge eines Versicherungsfalls nach § 12 notwendigen Kosten für die Wiederherstellung 
oder Reproduktion von vom Versicherungsnehmer selbst oder in seinem Auftrag erstellte individuelle Programme und in-
dividuelle Daten. 

Soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht innerhalb von 2 Jahren seit Eintritt des Versicherungsfalles si-
chergestellt wird, leistet der Versicherer Entschädigung nur in Höhe des nach § 15 Nr. 2 b) berechneten Wert des Materi-
als. 

Der Verlust oder die Zerstörung von Kopierschutz (Dongles) ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

bb) Die Entschädigung hierfür ist auf EUR 2.000,-begrenzt. 

 

q)  Kosten für die Ergänzenden Gefahren für Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen (Haustechnik) 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Ergänzenden Gefahren für Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen (Haustechnik)  ver-
sichert sind, die infolge eines Versicherungsfalles nach § 12 notwendigen Kosten für 

aa) Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; 
bb) Bergungsarbeiten 
cc) Bereitstellung eines Provisoriums 
dd) Luftfracht 
ee) Die Entschädigung hierfür ist auf EUR 2.000,- begrenzt. 

 
 
§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 
 
1. Versicherte Gefahren 

  Es gelten nur die im Versicherungsschein ausdrücklich genannten Gefahren versichert. Sind einzelne der u.g. Gefahren gemäß dem Versi-
cherungsschein nicht abgeschlossen worden, entfallen die entsprechenden Bestimmungen dieser Versicherungsbedingungen.  

  Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die durch 

a) Feuer (siehe § 5), 
 
b) Leitungswasser (siehe § 6), 
 
c) Sturm, Hagel (siehe § 7), 
 

d) Weitere Elementargefahren (siehe § 8), 

aa) Überschwemmung, 

bb) Rückstau, 

cc) Erdbeben, 

dd) Erdsenkung, 

ee) Erdrutsch, 

ff) Schneedruck, 

gg) Lawinen, 

hh) Vulkanausbruch, 
 
e) Innere Unruhen, Graffiti, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung (siehe § 9), 
 
f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe § 10), 
 
g) Glasbruch (siehe § 11), 
 
h)  Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen (Haustechnik) (siehe § 12) 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen (Versicherungsfall). Soweit Versicherungsschutz für Schäden infolge 
der Gefahren nach a bis f besteht, gelten an versicherten Sachen Schäden durch Niederreißen oder Ausräumen infolge dieser versicherten 
Gefahr mitversichert. 

 
2.  Nicht versicherte Schäden 

  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

a) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.  
 
b) Nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen und Kernenergie1. 
 Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach Nr. 1 durch auf dem 

Versicherungsort betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch Kon-
taminierung und Aktivierung sind eingeschlossen. Ausgeschlossen bleiben jedoch radioaktive Isotope von Kernreaktoren; 

 
c) Innere Unruhen, soweit nicht nach § 9 Nr. 1 versichert; 
 
d) Erdbeben, soweit nicht nach § 8 Nr. 3 versichert; 
 

e) Feuer, soweit nicht nach § 5, § 8 Nr. 3 oder § 9 Nr. 1 versichert; 
f) Sturmflut. 

                                                                  
1 Der  Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvor-
sorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.  
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§ 5 Feuer 
 
1. Brand 

  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszu-
breiten vermag. 

 
2. Blitzschlag 

  Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf Sachen.  

  Überspannung- und Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen des Gebäudes sind nur versichert, wenn  

a) ein Blitz unmittelbar auf versicherte Gebäude oder auf über Erdgleiche befindliche sonstige versicherte Sachen auf dem  Versiche-
rungsort,  aufgetroffen ist oder 

 
b) am inneren Teil von versicherten Gebäuden Schäden durch Blitzschlag entstanden sind. 
 
c) abweichend hiervon sind mitversichert Überspannungsschäden durch Blitz (z. B. Influenz, Induktion) oder durch sonstige atmosphä-

rische Elektrizität an elektrischen Einrichtungen.  
 
3. Explosion 

  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

  Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass 
ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Exp-
losion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

 
4. Implosion 

  Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes. 

 
5. Induktion 

  Induktion ist das Entstehen einer elektrischen Spannung durch die Änderung eines Magnetflusses. 

 
6. Aufprall von Luftfahrzeugen 

  Aufprall von Luftfahrzeugen ist das Aufprallen eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

 
7. Nicht versicherte Schäden 

  Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

a) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich eine versicherte Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 6 verwirklicht hat; 
 
b) Schäden,  die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an 

Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen. Folgeschäden an dritten Sachen 
sind nicht ausgeschlossen; 

 
c) Schäden, soweit nicht unter Nr. 2 mitversichert, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen mit 

oder ohne Feuererscheinung entstehen (z. B. durch Überstrom, Überspannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, Körper- oder 
Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen). Folgeschäden sind nicht 
ausgeschlossen, soweit sie Folgeschäden von Brand- oder Explosionsschäden sind. 

  Die Ausschlüsse gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr nach Nr. 1 
bis Nr. 6 verwirklicht hat. 

 
8. Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude 

a)  Ganz oder teilweise leerstehende Gebäude sind nur zum Zeitwert (§ 15 Nr. 1 b)) versichert. Dies gilt nicht für Neubauten und kern-
sanierte Gebäude. 

 Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen 
Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

   Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

 
b)  Der Versicherungsschutz zum Neuwert (§ 15 Nr. 1a) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist,  

 dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 
 3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig.  

 Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrif
 ten gemäß § 19 bleiben hiervon unberührt. 

 
 
§ 6 Leitungswasser 
 
1. Nässeschäden 

  Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus 

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen Schläuchen; 
 
b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder aus deren wasserführenden Teilen; 
 
c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen; 
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d) stationär installierten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 4); 
 
e) Aquarien oder Wasserbetten; 
 
f) Innenliegenden Regenfallrohren; 
 
g) Schwimmbecken 

  Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel) sind dem Leitungswasser gleichgestellt. 

 
2. Bruchschäden innerhalb von versicherten Gebäuden 

  Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden  

aa) an Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 

bb) an Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) an Rohren von stationär installierten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 4), 

dd) an innenliegenden Regenfallrohren 

ee) Sonstige Bruchschäden an Wasser- und Absperrhähnen, Ventile, Geruchsverschlüsse und Wassermessern sind mitversi-
chert. Die Entschädigung ist hierfür ist auf EURO 500,-- begrenzt. 

 
b)  frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Einrichtungen oder Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermes-
ser, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen 

cc) stationär installierte Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 4). 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte.  

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
 
3. Bruchschäden außerhalb versicherter Gebäude 

  Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert: frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung 
oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, Solarheizungs- oder stationär installierten Was-
serlöschanlagen (siehe Nr. 4), soweit 

a) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt 
 
b) die Reparaturkosten nicht durch das Versorgungsunternehmen oder sonstige Dritte zu tragen sind.  
 
c) Mitversichert sind zusätzlich, unter den Voraussetzungen nach a und b,  
 
Außerhalb versicherter Gebäude frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungsrohren der Wasserversorgung. 
Die Entschädigung hierfür ist auf EURO 3.000,-- begrenzt. 

 
4. Wasserlöschanlagen 

  Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler-, Berieselungsanlagen, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanla-
gen, sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb der auf Wasser basierenden Löschanlage dienen. 

 
5. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden  

aa) durch Plansch- oder Reinigungswasser; 

bb) durch Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung, Hochwasser oder Witterungsniederschlä-
ge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungswasserschäden 
durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch; 

cc) durch Austritt von Wasser aus Wasserlöschanlagen wegen eines Feuers; 

dd) durch Schwamm und Pilz,  

ee) durch Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe Nr. 1) den Erdsenkung oder den Erdrutsch 
verursacht hat; 

ff) durch Sturm oder Hagel (siehe § 7). 

   Die Ausschlüsse nach aa) bis dd) gelten nicht für Folgeschäden eines Bruchschadens an Rohren nach Nr. 2 und Nr. 3. 

 
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für versicherte Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude leerstehen, nicht bezugsfertig 

sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. Bezugsfertige Neubauten / kernsanierte Gebäude sind je-
doch bis zu 6 Monate nach Bezugsfertigkeit versichert. Nach Ablauf dieser Frist entfällt der Versicherungsschutz. 

   Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen 
Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

   Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

   Der Versicherungsschutz zum Zeitwert (§ 15 Nr. 1b) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, 
dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 
3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig. 

  Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrif- 
 ten gemäß § 19 bleiben hiervon unberührt. 
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§ 7 Sturm / Hagel 
 
1. Sturm 

  Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km / Stunde) 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 

 
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten 

Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann. 
 
2.  Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

 
3.  Versicherte Schäden 

Versichert sind Schäden, die entstehen 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte 
Sachen befinden; 

 
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in 

denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 
 
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen 
 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 

denen sich versicherten Sache befinden, baulich verbunden sind; 
 
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten 

Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind. 
 
4. Nicht versicherte Schäden 

 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden  

aa) durch Lawinen oder Schneedruck; 

bb) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentü-
ren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Ge-
bäudeschaden darstellen; 

 
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für versicherte Sachen soweit die Gebäude leerstehen, nicht bezugsfertig sind oder 

wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. Bezugsfertige Neubauten / kernsanierte Gebäude sind jedoch bis zu 6 
Monate nach Bezugsfertigkeit versichert. Nach Ablauf dieser Frist entfällt der Versicherungsschutz. 

 In der Sturmversicherung gilt ein Gebäude als bezugsfertig, wenn das Gebäude fertig gedeckt und Tür- und Fensteröffnungen ord-
nungsgemäß verschlossen sind. 

   Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen 
Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

   Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

   Der Versicherungsschutz zum Zeitwert (§ 15 Nr. 1 b) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, 
dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 
3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig. 

  Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrif- 
 ten gemäß § 19 bleiben hiervon unberührt. 

 

 
§ 8 Weitere Elementargefahren 
 
1.  Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit Oberflächenwasser durch 
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
 
b) Witterungsniederschläge 
 
c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von a) oder b) 

 
2. Rückstau 

  Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsnieder-
schläge bestimmungswidrig aus dem gebäudeeigenen Rohrsystem oder dessen zugehörigen Einrichtungen austritt. 

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag aus den Gefahren nach 1. und 2. wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe 
von EURO 2.500,-- gekürzt. 

 
3.  Erdbeben 

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. 
 
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
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aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein 
kann. 

 
4.  Erdsenkung 

  Erdsenkung ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. 

  Nicht versichert sind Schäden durch ungenügende Verdichtung des Untergrundes vor Baubeginn oder fehlerhafte Gründungsvarianten (zum 
Beispiel Flächengründung statt Pfahlgründung bei plastischen Bodenarten). 

 
5.  Erdrutsch 

  Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.            

 
6.  Schneedruck 

  Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 

 
7. Lawinen 

  Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle. 

 
8.  Vulkanausbruch 

  Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem 
Austritt von sonstigen Materialien und Gasen. 

 
9.  Selbstbeteiligung  

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag aus den Gefahren nach 1. und 2. wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe 
von EURO 2.500,-- gekürzt. 
Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag aus den Gefahren nach 3. bis 8. wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe 
von EURO 1.000,-- gekürzt. 

 
10. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche ge-
drungen (siehe Nr. 1) 

 
b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für versicherte Sachen soweit die Gebäude leerstehen, nicht bezugsfertig sind oder 

wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. Bezugsfertige Neubauten / kernsanierte Gebäude sind jedoch bis zu 6 
Monate nach Bezugsfertigkeit versichert. Nach Ablauf dieser Frist entfällt der Versicherungsschutz. 

 Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen 
Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

   Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

   Der Versicherungsschutz zum Zeitwert (§ 15 Nr. 1 b) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, 
dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 
3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig. 

  Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrif- 
 ten gemäß § 19 bleiben hiervon unberührt. 

 
11.  Wartezeit 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Ablauf von 1 Monat ab Versicherungsbeginn (Warte-
zeit). 
Diese Regelung entfällt, soweit Versicherungsschutz gegen Weitere Elementargefahren über einen anderen Vertrag bestanden hat und der 
Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird. 

 
12. Besonderes Kündigungsrecht 

  Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden 
schriftlich kündigen. . 

a) Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres wirksam wird 

 
b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklä-

rung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt schriftlich kündigen 
 
 
§ 9 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung 
 
1. Innere Unruhen 

  Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden 
Weise in Bewegung geraten und unmittelbar Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

  Dazu gehören auch unmittelbare Schäden durch Wegnahme bei Plünderungen in unmittelbarem Zusammenhang mit inneren Unruhen. 

 
2. Böswillige Beschädigung 

  Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen durch Personen die nicht 
Versicherungsnehmer oder Eigentümer sind. 

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden  
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a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen; 

 

b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl entstehen; 

 
c) an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten 

Schadens (siehe Nr. 2 Satz 1) an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren 
 
3. Streik oder Aussperrung 

a) Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig gro-
ßen Zahl von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers. 

 
b) Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeit-

nehmern des Versicherungsnehmers. 
 
c) Versichert sind Schäden durch die unmittelbaren Handlungen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer des Versiche-

rungsnehmers im Zusammenhang mit einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an versicherten Sachen. 
 
4.  Graffiti 

  Als Graffiti gelten Schäden durch vorsätzliche Beschmutzung durch Fassadenmalereien an Gebäudeteilen von versicherten Sachen durch 
Personen, die nicht Versicherungsnehmer, Pächter/Mieter, Eigentümer oder andere im Versicherungsort berechtigt anwesende Personen 
sind. 

 
5. Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

  Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht 
werden kann. 

 
6. Nicht versicherte Schäden 

  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für versicherte Sachen, soweit die Gebäude leerstehen, nicht bezugsfertig sind oder wegen 
Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. Bezugsfertige Neubauten / kernsanierte Gebäude sind jedoch bis zu 6 Monate nach Be-
zugsfertigkeit versichert. Nach Ablauf dieser Frist entfällt der Versicherungsschutz. 

  Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen Wohn- und 
Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

  Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

  Der Versicherungsschutz zum Zeitwert (§ 15 Nr. 1 b) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, dass bei 
leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 3 Monaten gilt 
nicht mehr als kurzfristig. 

Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften gemäß §  
19 bleiben hiervon unberührt. 

 

 
§ 10 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 
 
1. Fahrzeuganprall 

a) Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter Sachen durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versi-
cherungsnehmer, vom Mieter/Pächter, vom Eigentümer der versicherten Gebäude  oder von anderen im Versicherungsort berech-
tigt anwesende Personen, oder von deren Arbeitnehmern gelenkt werden. 

 
b) Nicht versichert sind Schäden durch Verschleiß. 

 
2. Rauch 

a) Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn dieser  plötzlich bestimmungswidrig aus den am Versicherungsort befindlichen Feue-
rungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt. 

 
b) Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des Rauches entstehen. 

 
3. Überschalldruckwellen 

 Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen 
hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt. 

 
4. Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für versicherte Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude leerstehen, nicht bezugsfertig sind oder  
wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. Bezugsfertige Neubauten / kernsanierte Gebäude sind jedoch bis zu 6 Monate  
nach Bezugsfertigkeit versichert. Nach Ablauf dieser Frist entfällt der Versicherungsschutz. 

 Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen Wohn- und 
Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

 Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

 Der Versicherungsschutz zum Zeitwert (§ 15 Nr. 1 b) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, dass bei 
leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 3 Monaten gilt 
nicht mehr als kurzfristig. 

Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften gemäß §  
19 bleiben hiervon unberührt. 
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§ 11 Glasbruch 
 
1. Gesamte Verglasung 

  Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Sachen (siehe § 1 Nr. 4) infolge Zerbrechens. 

  Der Versicherer leistet auch Ersatz für 

 a) Beschädigungen der Randverbindungen oder für ein Undichtwerden von Mehrscheiben-Isolierverglasungen bei gleichzeitigem  
  Vorliegen eines ersatzpflichtigen Schadens durch Zerbrechen an versicherten Scheiben  

b) Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder von transparentem Glasmosaik, 
 wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide Schä-
 den auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. Die Rahmen der Ver-
 glasungen sind nicht Gegenstand der Versicherung 

 
2. Nicht versicherte Schäden und Kosten 

a) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten 
(z. B. Schrammen, Muschelausbrüche); 

 
b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für versicherte Sachen, soweit die Gebäude leerstehen, nicht bezugsfertig sind oder 

wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. Bezugsfertige Neubauten / kernsanierte Gebäude sind jedoch bis zu 6 
Monate nach Bezugsfertigkeit versichert. Nach Ablauf dieser Frist entfällt der Versicherungsschutz.  

 In der Sturmversicherung gilt ein Gebäude als bezugsfertig, wenn das Gebäude fertig gedeckt und Tür- und Fensteröffnungen ord-
nungsgemäß verschlossen sind. 

   Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen 
Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

   Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

   Der Versicherungsschutz zum Zeitwert (§ 13, Nr. 3) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, 
dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 
3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig. 

  Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrif- 
 ten gemäß § 19 bleiben hiervon unberührt. 

 

 

§ 12 Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen (Haustechnik) 
 
1. Begriff 

Ergänzende Gefahren für Schäden an technischen Gebäudebestandteilen sind 

            a) die Zerstörung oder die Beschädigung der Technischen Gebäudebestandteile (siehe § 1 Nr. 2 e) sowie für die unter § 1 Nr. 3 mit-
versicherten Anlagen durch unvorhergesehene Ereignisse. Ereignisse sind unvorhergesehen, sofern der Versicherungsnehmer 
oder sein Repräsentant diese weder rechtzeitig vorhersehen konnte noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderli-
chen Fachwissen hätten vorhersehen können. 

 Dazu gehören insbesondere unvorhergesehene Schäden durch  
 aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit  

bb) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

cc) Überspannung, Induktion, Kurzschluss, Überstrom; 

dd) Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen; 

ee) Wasser, Feuchtigkeit; 

ff) höhere Gewalt; 

gg) Frost, Eisgang; 

hh) Wassermangel in Dampferzeugern; 

ii) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen; 

jj) Zerreißen infolge Fliehkraft; 

kk) Überdruck, Unterdruck; 

 
b) das Abhandenkommen dieser Sachen durch Diebstahl. Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begründung eigenen Ge-

wahrsams in der Absicht rechtswidriger Zueignung. 
 
c) Selbstbeteiligung  

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von EURO 250,-- ge-
kürzt. 

 
2. Nicht versicherte Schäden 

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

a) Schäden, die nach § 4 Nr. 1 a bis g (Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen, Glasbruch) versicherbar sind; 

 
b) Schäden durch 

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung, 
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bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung, 

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen, 

dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen. 

 Die Ausschlüsse (siehe aa) bis dd) gelten nicht für andere Teile an versicherten Sachen, die infolge eines solchen Schadens be-
schädigt werden und nicht auch ihrerseits aus denselben Gründen bereits erneuerungsbedürftig waren. 

 Die Ausschlüsse nach bb bis dd gelten ferner nicht in den Fällen von Schäden nach Nr. 1 a)  aa, bb, hh und ii; 
 
c) Schäden durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer bekannt sein musste; der Versicherer 

leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur 
Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

 
d) Schäden, soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten 

hat. 
 Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschä-

digung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst 
die bereits gezahlte Entschädigung.  Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Ver-
sicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 

 Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der 
Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet; 

 
e) Schäden an elektronischen Bauelementen (Bauteile) der versicherten Sachen, es sei denn, dass eine versicherte Ursache nach-

weislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte 
Sache insgesamt eingewirkt hat. 

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet; 
 
f) Schäden an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach ver-

sicherten Schadens (siehe Nr. 1) an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren; 
 
g) Schäden an Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen 

und Bereifungen, es sei denn, dass an anderen Teilen der versicherten Sache ein versicherter Schaden (siehe Nr. 1) entstanden ist; 
 
h) Schäden durch Abhandenkommen; Nr. 1 b bleibt unberührt; 
 
i) Schäden durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer bekannt sein 

mussten;  
 
j)  Schäden durch Computer-Viren, -Trojaner, -Würmer oder gleichartige Programme mit zerstörender oder beschädigender Wirkung 

auf Hard-, Software oder Daten oder infolge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in Computersysteme. 
 
k) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für versicherte Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude leerstehen, nicht bezugsfertig 

sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. Bezugsfertige Neubauten / kernsanierte Gebäude sind je-
doch bis zu 6 Monate nach Bezugsfertigkeit versichert. Nach Ablauf dieser Frist entfällt der Versicherungsschutz. 

 In der Sturmversicherung gilt ein Gebäude als bezugsfertig, wenn das Gebäude fertig gedeckt und Tür- und Fensteröffnungen ord-
nungsgemäß verschlossen sind. 

Als teilweise leerstehend gilt ein Gebäude, wenn es zum Schadenzeitpunkt zu weniger als 50 % bezogen auf die vorhandenen 
Wohn- und Gewerbeeinheiten genutzt wird.  

Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, für die kein ordnungsgemäßer Mietvertrag abgeschlossen ist, gelten als leerstehend. 

Der Versicherungsschutz zum Zeitwert (§ 13, Nr. 3) bleibt jedoch erhalten, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft nachweist, 
dass bei leerstehenden Gebäuden bzw. Wohneinheiten mit einer Renovierung kurzfristig begonnen wird. Ein Zeitraum von mehr als 
3 Monaten gilt nicht mehr als kurzfristig. 

  Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrif- 
 ten gemäß § 19 bleiben hiervon unberührt. 

 

 
§ 13 Versicherungsort 

  Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Grundstücke, auf denen sich die versicherten Gebäude/Sachen befin-
den bzw. die mit den zum Stichtag gemeldeten Grundstücke bzw. den in Einzelanmeldungen bezeichneten Grundstücke.. 

  Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus den 
Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhan-
den kommen 

 
§ 14  Rohbauversicherung 

  Für Neubauten gilt bis zur Bezugsfertigkeit, jedoch maximal bis zu 24 Monaten, prämienfreie Feuerversicherung. Die Feuerversicherung von 
Neubauten umfasst auch die zum Bau bestimmten, sich auf dem Bauplatz oder in seiner unmittelbaren Nähe lagernden Baustoffe, sofern der 
Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.  

 Bei der Versicherung von Hausverwaltungen muss die Bezugsfertigkeit gemeldet werden. 

§ 15  Versicherungswert nach Wohn- und Gewerbeeinheiten 
 
1. Gebäude 

Versicherungswert von Gebäuden (siehe § 1 Nr. 1) ist 

a) der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes in seiner jeweiligen Größe und seinem jeweiligen Ausbau  einschließlich Architektenge-
bühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten; 
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b) der Zeitwert, falls vertraglich oder nach den Bestimmungen dieser Versicherungsbedingungen die Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart; der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere durch 
den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten Zustand; 

 
c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemei-

nen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck  nicht mehr zu ver-
wenden ist; gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude ohne Grundstücksanteile 
oder für das Altmaterial. 

 
2.  Gebäudezubehör, weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile 

  Versicherungswert für Gebäudezubehör (siehe § 1 Nr. 2 c), weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile (siehe § 1 Nr. 2 d) 
sowie für die unter § 1 Nr. 4 mitversicherten Anlagen ist 

a) soweit die Neuwertversicherung (siehe Nr. 1 a) vereinbart ist, der Betrag, der  aufzuwenden ist, um Sachen in gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag; 

 
b) der Zeitwert,  falls Versicherung nur zum Zeitwert (siehe Nr. 1 b) vereinbart ist; der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache 

durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten Zustand; 
 
c) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden 

ist; gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache ohne Grundstücksanteile oder für 
das Altmaterial. 

 
3.  Verglasungen 

  Versicherungswert von Verglasungen (siehe § 1 Nr. 4) sind die ortsüblichen Wiederherstellungskosten für Verglasungen gleicher Art und 
Güte. 

 
4. Mietausfall 

  Der Versicherungswert des Mietausfalls (siehe § 2) ergibt sich aus den Bestimmungen unter Nr. 5. 

 
5.  Grundlage der Versicherungswertbestimmung 

  Grundlage sind die Wohn- und Gewerbeeinheiten bzw. Garagenplätze. Es gilt eine Mindestprämie von 2 Einheiten. 

  Je angefangene 200 qm Wohn- und Nutzfläche einer jeden Wohnung entsprechen einer Wohneinheit. Je angefangene 100 qm Gewerbeflä-
che eines Gewerbebetriebes entsprechen einer Gewerbeeinheit.  

  Bei Einfamilienhäusern entsprechen je angefangene 100 qm Wohn- und Nutzfläche einer Wohneinheit. Einliegerwohnungen bzw. Gewerbe-
betriebe werden gesondert hinzu gerechnet.  

 
 
§ 16  Ermittlung und Anpassung der Prämie 
 
1.  Leistung des Versicherers 

  Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (siehe Nr. 3 ) 

 
2.  Ermittlung der Prämie 

  Grundlagen der Ermittlung der Prämie sind die Wohn- und Gewerbeeinheiten bzw. Garagenplätze (siehe § 15 Nr. 5)  oder sonstige vereinbar-
te Merkmale, die für die Prämienberechnung erheblich sind sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 3) 

 
3.  Anpassung der Prämie 

a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes (siehe Nr. 1) gemäß der Erhöhung oder Ver-
minderung des Anpassungsfaktors. 

 
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende 

Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte 
Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe ver-
ändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisinde-
xes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. 

 Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach 
dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet. 

 
c) Bei der Berechnung des Prozentsatzes, um den sich der Anpassungsfaktor ändert, werden auch sämtliche Anpassungen seit Ver-

tragsbeginn, die aufgrund von einem oder mehreren Widersprüchen des Versicherungsnehmers (siehe d) unterblieben sind, be-
rücksichtigt. Eine nur teilweise Berücksichtigung unterbliebener Anpassungen ist nicht möglich. 

  Der Versicherungsnehmer wird damit so gestellt, als ob seit Vertragsbeginn keinerlei Widersprüche erfolgt wären. 

 
d) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung 

des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. In diesem Fall wird bei Eintritt eines Versicherungsfalles die Entschädigung 
(einschließlich Kosten und Mietausfall) nur anteilig gezahlt.  Über den jeweils geltenden Anteil wird der Versicherungsnehmer infor-
miert. 
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§ 17 Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Unterversicherung, Versicherung auf Erstes Risiko 
 
1. Entschädigungsberechnung 

a) Ersetzt werden 

aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert (siehe § 15) 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 

bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Reparaturkosten werden gekürzt, so-
weit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erhöht wird. 

   Restwerte werden angerechnet.  
 
b) Abweichend von a) ersetzt der Versicherer für Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischen Gebäudebestandteilen (siehe § 

12) 

aa) an Teilen nach § 12 Nr. 2 g, Akkumulatorenbatterien sowie Verbrennungsmotoren nur den Zeitwert (siehe § 15 Nr. 1 b) 
oder unter den dort genannten Voraussetzungen nur den gemeinen Wert (siehe § 15 Nr. 1 c); 

bb) die Kosten für Teile nach § 1 Nr. 5 c) bb und § 1 Nr. 5 c) cc jedoch unter Abzug einer Wertverbesserung und nur, wenn 
diese zur Wiederherstellung einer Sache beschädigt oder zerstört und deshalb erneuert werden müssen. 

 
c) Soweit Mietausfall (siehe § 2) versichert ist, ersetzt der Versicherer den versicherten Mietausfall, höchstens jedoch bis zur verein-

barten Entschädigungsgrenze.  

 

d) Für Kosten nach § 3 Nr. 3 leistet der Versicherer nur Entschädigung, soweit dies vereinbart wurde.  Ist der Zeitwert Versicherungs-
wert, so werden auch die Mehrkosten infolge Preissteigerungen (siehe § 3 Nr. 3 e), die Mehrkosten durch behördliche Wiederher-
stellungsbeschränkungen (siehe § 3 Nr. 3 f) und die Mehrkosten durch Technologiefortschritt (siehe § 3 Nr. 3g) nur im Verhältnis 
des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsver-
einbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

 
2. Versicherungssumme  

  Die Versicherungssumme sind die zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im einzelnen vereinbarten Wohn- und Gewerbeeinheiten, 
bzw. Garagenplätze die den Versicherungswerten (siehe § 15 Nr. 5) entsprechen sollen. 

 
3. Unterversicherung  

a) Ist die Anzahl der gemeldeten Wohn- und Gewerbeeinheiten bzw. Garagenplätze erheblich geringer als die tatsächlich unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles vorhandenen Wohn- und Gewerbeeinheiten, bzw. Garagenplätze , so wird nur der Teil des in 
diesem Paragrafen beschriebenen Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die gemeldete Anzahl der Wohn- 
und Gewerbeeinheiten, bzw. Garagenplätze  zu den tatsächlich vorhandenen Wohn- und Gewerbeeinheiten, bzw. Garagenplätzen.  
Auch leerstehende Einheiten werden berücksichtigt. 

 
b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen vereinbart sind, so ist a auf jede einzelne Position anzuwenden. Die versi-

cherten Sachen nach § 1 Nr. 1, 2 und Nr. 3 sind in einer Position versichert. 
 
c) Bei vereinbarten Entschädigungsgrenzen wird bei einer Unterversicherung die Entschädigung (siehe a) gekürzt. Danach ist Nr. 4 

anzuwenden. 
 
4. Entschädigungsgrenzen 

  Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens  bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

 
5. Neu- und Zeitwertanteil 

a) Ist der Neubauwert (siehe § 15 Nr. 1 a) und Nr. 2 a) der Versicherungswert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der 
Entschädigung, der den Zeitwertschaden (siehe b) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um 

aa) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen; ist dies an der bisherigen 
Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 

bb) Gebäudezubehör, weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile sowie für die unter § 1 Nr. 4 mitversicherten 
Anlagen, die zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wie-
derzubeschaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle 
von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können Kraft- oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Be-
triebszweck derselbe ist; 

cc) Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 
 
b) Der Zeitwertschaden (siehe § 15 Nr. 1 b) und Nr. 2 b) wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen festgestellt. Bei be-

schädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache 
gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 

 
6. Versicherung auf Erstes Risiko 

  Ist die Entschädigung für einzelne Positionen auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung (siehe Nr. 3) nicht berücksichtigt. 

 
7. Selbstbehalte 

  Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den für diese Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
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8. Jahreshöchstentschädigung 

  Die Jahreshöchstentschädigung für die  Weiteren Elementargefahren (siehe § 8), ist  pro Versicherungsjahr je versichertes Gebäude auf  
EURO 2.500.000,-- begrenzt. 

  Die Jahreshöchstentschädigung für die Kosten für die Dekontamination von Erdreich (siehe § 3 Nr. 3 c) ist zusätzlich auf EUR 2.000.000,-  
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwendun-
gen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung des Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Ent-
schädigung zusammen die Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen. 

 

9. Mehrwertsteuer 

  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat. 

 
 
§ 18  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind. 

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

 

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b oder Nr. 1 c geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die 
Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist. 

 
3. Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen; 

 

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer 
nachgewiesen hat; 

 

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

 

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

 
4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen nach Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

 
5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 

Versicherungsfalles noch läuft; 
 
c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.  
 

 
 
§ 19 Vertraglich vereinbarte, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften 
 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 

bb) sowie vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
 
b) Sicherheitsvorschriften / vertragliche Obliegenheiten 
 Als vertraglich sind folgende Obliegenheiten vereinbart .  

Der Versicherungsnehmer hat 
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aa) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sa-
chen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

bb) für die Gefahr Leitungswasser 

nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserfüh-
renden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 

cc) für die Gefahr Leitungswasser 

in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren, oder dort 
alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 

dd) für die Weiteren Elementargefahren alle notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen gegen Überschwemmungs- und 
Rückstauschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung von Überschwemmungsschäden wasserführende Anla-
gen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils 
geltenden Landesbauordnung stets funktionsbereit zu halten; 

ee) für die Gefahr Glasbruch dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fachmännisch nach den anerkannten Regeln der 
Technik erstellt und eingebaut sind. 

Vertragliche Abweichungen von diesen Sicherheitsvorschriften bedürfen der Schriftform. 
 
c) Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zuständige Behörde schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen die Entschä-

digungspflicht nicht. 
 Etwaige vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf 

dem Versicherungsgrundstück gelten, soweit die durch zwingende technische Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung 
die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Obliegenheitsverletzung.  

 Abweichungen, die Dauer von vier Monaten überschreiten, gelten jedoch nicht mehr als vorübergehend.  
 
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versi-
cherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 
 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) 

ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 
 
3. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles ge-
genüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag schriftlich fristlos kündigen. 

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit we-
der vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

 
b)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 

Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

 
c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 
d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 

ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
 
§ 20 Gefahrerhöhung (Gefahrerhöhende Umstände) 
 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerecht-
fertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 
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b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere, aber nicht nur, vorliegen, wenn  

aa) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist und der für die Übernahme des Risikos erheblich war; 

bb) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird, 

cc) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird, 
 
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) und b) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 

mitversichert gelten soll. 
 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahr-
erhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-

nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich in Textform anzeigen. 
 
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-

nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 
 
3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

a) Kündigungsrecht des Versicherers 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag schriftlich fristlos kündigen, 

wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich 
kündigen. 

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat schriftlich kündigen. 

 
b) Vertragsänderung 
 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 

erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 
 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 

erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist schriftlich kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat. 

 
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

 
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
 
 
§ 21 Sachverständigenverfahren 
 
1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

 
2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

 
3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 



 

Seite 33 von 51 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benen-
nen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versi-
cherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 

dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ih-
nen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Re-

gelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständi-
gen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versiche-
rungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

 
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
 
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 
 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert. 

 
5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonein-
ander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Fest-
stellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

 
6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-
teien je zur Hälfte. 

 
7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
 
§ 22 Veräußerung der versicherten Sachen 
 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien 
das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

 
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungspe-

riode entfällt, als Gesamtschuldner. 
 
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

 
2. Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich 
zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird. 

 
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode 

in Schriftform zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

 
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 

 
3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Mo-

nat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
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c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

 
 
§ 23 Wohnungs- und Teileigentum 
 
1.  Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer 

ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentums so-
wie deren Miteigentumsanteile nicht berufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu 
ersetzen. 

 
2.  Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Mitei-

gentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. 

  Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu 
erstatten. 

 
3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 
 
 
§ 24 Vertragskündigung bei angemeldeten Grundpfandrechten 

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsneh-
mer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder dass der Hypothe-
kengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

 
 
§ 25 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
 
§ 26  Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
1.  Kündigungsrecht 

  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien das Versicherungsverhältnis kündigen.  

  Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung 
der Entschädigung zugegangen sein.  

 
2.  Kündigung durch Versicherungsnehmer 

  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. 

 
3.  Kündigung durch Versicherer 

  Eine Kündigung des Versicherers wird drei Monate nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 
§ 27 Repräsentanten  

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. Dies gilt auch für die Be-
stimmungen des Allgemeinen Teils der  Versicherungsbedingungen (Gewerbekonzepte) 

 
 
§ 28 Versicherung für fremde Rechnung 
 
1. Rechte aus dem Vertrag 

  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der 
Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
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2. Zahlung der Entschädigung 

  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen. 

 
3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

 
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 

rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 
 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicher-

ten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 
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II C - Haftpflichtversicherung 
 

II C 1  Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2008) 
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§ 1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall  

1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), 
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen wird. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es 
nicht an.  

2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,  

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schaden-
ersatz statt der Leistung;  

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;  
c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der 

Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;  
d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;  
e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;  
 f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  

 

§ 2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen  

  Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen  

1. Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;  

2. Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden An-
wendung.  

 

§ 3 Versichertes Risiko  

1. Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht  

a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken (Eigenschaften, 
Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten) des Versicherungsnehmers,  

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-
nen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen,  

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vor-
sorgeversicherung) und die in § 4 AHB 2008 näher geregelt sind.  

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Vorausset-
zungen von § 12 AHB 2008 kündigen.  
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§ 4 Vorsorgeversicherung  

1. Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Ver-
trages sofort versichert.  

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko in-
nerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen.  

 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.  

b) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemessene Prämie zu verlangen. Kommt 
eine Einigung über die Höhe der Prämie innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht zu-
stande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

2. Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken  

a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;  

b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;  
c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;  
d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver-

trägen zu versichern sind.  

 

§ 5 Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers  

1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzan-
sprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.  
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest-
gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizu-
stellen.  

2.  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzan-
sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.  
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.  

3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fal-
lenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.  

4. Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.  

 

§ 6 Begrenzung der Leistungen  

1. Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.  

2. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.  

3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

- auf derselben Ursache,  
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder  
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.  

4.  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen besonders vereinbart ist, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegten 
Betrag an der Schadenersatzleitung (Selbstbehalt)  
Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zu Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

5. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.  

6. Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.  

7. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Ver-
hältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles.  



 

Seite 38 von 51 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen betei-
ligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von 
der Versicherungssumme abgesetzt.  

8. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.  

 

§ 7 Ausschlüsse  

  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen:  

1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  

2. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von 
deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder  
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

3. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers hinausgehen.  

4. Haftpflichtansprüche  

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 7 Nr.5 AHB 2008 benannten Personen gegen die Mit-
versicherten,  

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,  
c) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.  

Dieser Ausschluss erstreckt sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der hier genannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

5. Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer  

a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;  

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und 
-kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie 
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).  

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-
fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;  

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des priva-
ten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;  

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;  

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
ist;  

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;  

Dieser Ausschluss nach b) bis f) erstreckt sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der hier genann-
ten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Ei-
genmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  
Sind die Voraussetzungen obiger Ausschlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen. 

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn  

a) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen 
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Tätigkeit betroffen waren;  

b)  die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfüh-
rung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche 
und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;  

c) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden 
sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im 
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.  

Sind die Voraussetzungen obiger Ausschlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bedienste-
ten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den 
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 



 

Seite 39 von 51 

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Ar-
beiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der Sache oder Leistung führt.  
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen 
haben.  

9. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz-
buch VII sind jedoch mitversichert.  

10. a) Ansprüche die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß  

Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden 
nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen 
wird.  

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um-
weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.  

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.  

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weite-
ren Schäden. Schäden durch Brand oder Explosion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung.  
Dieser Ausschluss gilt nicht  
aa) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder  
bb) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse 
(auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).  

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, 
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, ab-
zulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);  
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzei-
gepflicht unterliegen;  

- Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.  

11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind.  

12. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  

13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  

a) gentechnische Arbeiten,  
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),  
c) Erzeugnisse,  

- die -Bestandteile aus GVO enthalten,  

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.  

14. Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch  

a) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,  
b) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
c) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.  

15. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus  

a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,  
b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,  
c) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,  
d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.  

16. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.  

17. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti-
gen Diskriminierungen.  

18. Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs-
nehmers resultieren.  
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm ge-
haltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.  

19. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder 
Ringkämpfen sowie deren Vorbereitungen hierzu (Training). 

Dies gilt nicht soweit derartige Tätigkeiten Gegenstand der Versicherung (versichertes Risiko) sind. 
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§ 8 Prämienregulierung  

1. Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risi-
kos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf 
der Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versiche-
rers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämien-
unterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit 
der Angaben kein Verschulden trifft.  

2. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab 
dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst 
ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie darf 
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend § 9 Nr. 1 nach dem Versicherungsabschluss eingetrete-
nen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindestprämie werden berücksichtigt.  

3. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den 
die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell-
ten Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine 
vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie erfolgten.  

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für 
mehrere Jahre.  

 

§ 9 Prämienangleichung  

1. Versicherungsprämien, die nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres fällig werden, unterliegen der Prämien-
angleichung. Dies gilt nicht, soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden. Min-
destprämien unterliegen, unabhängig von der Art der Prämienberechnung, der Prämienangleichung.  

2. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht 
oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze 
Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.  
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha-
denzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.  

3. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahres-
prämie um den sich aus Nr. 2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte Fol-
gejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben.  
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Nr. 2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer die Folgejahresprämie nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der 
Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr er-
höht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben 
würde.  

4. Liegt die Veränderung nach Nr. 2 und Nr. 3 unter 5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.  

5. Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschut-
zes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt schriftlich kündigen, in 
dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte.  
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mit-
teilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhö-
hung zugehen.  
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.  

 

§ 10 Kündigung nach Versicherungsfall  

1. Hat nach dem Eintritt des Versicherungsfalls der Versicherer des Anspruch des Versicherungsnehmers auf Frei-
stellung anerkannt, oder zu Unrecht abgelehnt oder dem Versicherungsnehmer wird eine Klage über einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt, kann jede Vertragspartei das Ver-
sicherungsverhältnis kündigen  
Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
der Freistellungsanerkennung oder Rechtskraft eines Urteils zugegangen sein. 

2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirksam wird.  

3. Eine Kündigung des Versicherers wird drei Monate nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam 

 

§ 11 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen  

1. Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an-
stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsver-
hältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.  
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Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.  

2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle  

a) durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,  
b) durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufen-

den Versicherungsperiode in Schriftform gekündigt werden.  

3. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

a) der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;  

b) der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versiche-
rung Kenntnis erlangt.  

4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für die Versicherungs-
prämie dieser Periode als Gesamtschuldner.  

5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den 
Dritten unverzüglich anzuzeigen.  
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte.  
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn 
der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.  
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräuße-
rung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.  

 
§ 12 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versi-
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versiche-
rer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.  

 
§ 13 Obliegenheiten  

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen In-
teressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders ge-
fahrdrohend. 

 
2. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-
denersatzansprüche erhoben wurden.  

b) Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
sorgen.  
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut-
bar ist.  
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei 
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versi-
cherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden.  

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, 
behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich 
der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.  

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss 
der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die 
Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Voll-
macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.  

 
3. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten  

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen.  

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

b) Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz.  

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen 
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c) Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

 

§ 14 Mitversicherte Personen  

1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungs-
nehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 4 AHB 2008) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der 
Person eines Versicherten entsteht.  

2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er 
ist neben den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.  

 

§ 15 Abtretungsverbot  

  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.  

 

§ 16 Wegfall des versicherten Risikos  

  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem 
Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt hat. 
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1. Vertragsgrundlagen 

Grundlage des Versicherungsschutzes sind die "Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für die Haftpflichtversicherung" (AHB 2008). 

1.1 Versichertes Risiko  

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung und der folgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten, 
die sich im Zusammenhang mit dem unter Ziffer 1.1.1 beschriebenen Unternehmen ergeben (soweit es sich um die unter Ziffer 1.1.2 aufge-
führten Risiken handelt), wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Ereignisses, das den Tod, die Verletzung 
oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur 
Folge hatte, wenn der Versicherungsnehmer für diese Schäden und die sich daraus ergebenden Folgeschäden von einem Dritten auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen wird § 1 Nr. 1 AHB 2008 

Weiterhin umfasst der Versicherungsschutz in dem in Ziffer 3.2 geregelten Umfang die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschädigung, 
die weder durch Personenschaden noch durch Sachschäden entstanden ist (Vermögensschaden).  

1.1.1 Unternehmensbeschreibung 

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist der Bau (als Bauherr - nicht als Bauunternehmen) und die Bewirtschaftung von Wohnungen für 
eigene und fremde Rechnung. Hierzu gehört auch der Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Die Ge-
sellschaften können alle notwendigen damit zusammenhängenden Geschäfte betreiben, insbesondere Maßnahmen zur Sanierung, Erneue-
rung und Entwicklung von Wohngebieten durchführen und betreuen. 

1.1.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen dieses Vertrages nur auf folgende Risiken aus Eigentum oder Besitz an bzw. aus der 
Verwaltung von Grundstücken, auf denen Wohngebäude stehen, oder die für Wohngebäude vorgesehen sind (Vorratseigentum) oder auf de-
nen sich Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit diesem Haus- und Grundbesitz befinden, und zwar  

a) auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Besitz und der Unterhaltung eigener Grundstücke; Grundstücke, die 
der Versicherungsnehmer erwerben will, sind eigenen Grundstücken gleichgestellt;  
 

b) auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Verwalter fremden Grundbesitzes, auch soweit es sich um Ansprüche han-
delt, die Dritte gegenüber dem Eigentümer des Grundbesitzes geltend machen (§ 580 BGB gilt entsprechend). Insoweit stellt der Versi-
cherungsnehmer den jeweiligen Eigentümer von Ansprüchen Dritter frei. 

 
zu a) und b) gilt: 

 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

1) als Bauherr von Sanierungs-, Um- und Neubaumaßnahmen auf diesen Grundstücken ohne Begrenzung der Bausumme, auch so-
weit die Schadenfälle durch Fehler in der Planung, Bauleitung und Bauausführung für eigene Bauvorhaben entstanden sind; aus-
genommen bleiben jedoch Schäden am Bauwerk selbst;  

2)  aus Errichtung, Besitz und Unterhaltung von Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit diesem Haus- und Grundbesitz, wie z. B. 
Kinderspielplätzen, Anlagen zur Versorgung mit Fernwärme, Blockheizzentralen, Waschanlagen, Garagen und dergleichen;  

3) auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Eigentum, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht von Straßen-
flächen, die zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind;  

c) auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Bauvorhaben, die der Versicherungsnehmer bis zur schlüsselfertigen Er-
stellung betreut (Betreuungsbauten) ohne Begrenzung der Bausumme, auch soweit die Schadenfälle durch Fehler in der Planung, Bau-
leitung und Bauausführung für eigene Bauvorhaben entstanden sind; ausgenommen bleiben jedoch Schäden am Bauwerk selbst;  

Mitversichert ist die durch vertragliche Vereinbarung übernommene gesetzliche Bauherrenhaftpflicht des Betreuten.  

d) auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung Dritter, auch anderer Unternehmen als Subunterneh-
mer. Nicht versichert ist jedoch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Unternehmen.  

1.1.3 Versicherte Grundstücke 

Sämtliche Grundstücke innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gemäß der jährlich einzureichenden Liste zum Stichtag 01.01. Während 
des Jahres dazukommende Grundstücke sind ohne Anmeldung mitversichert. Für ausscheidende Einheiten besteht auch ohne weitere Mel-
dung Versicherungsschutz im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers (z. B. aus § 836 BGB). Dies gilt jedoch nicht 
bei der Übernahme von Unternehmen sowie der Ausgliederung von Unternehmen sowie bei der Versicherung von Hausverwaltungen. 

1.2 Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft; 
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1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehöriger (auch der Betriebsangehörigen als Fachkräfte für Sicherheit gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Si-
cherheitsbeauftragte (vgl. § 719 RVO) und als Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz und/oder Abfallbeseiti-
gung, Datenschutz und dergl. (soweit sie im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig werden in dieser Eigenschaft) einschließlich der von 
dem Versicherungsnehmer entliehenen Leiharbeiter und Praktikanten für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen 
unmittelbar bei der Verwaltung des Haus- und Grundbesitzes verursachen; 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers 
im Sinne der Reichsversicherungsordnung handelt. 

1.2.3 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen, ehemaligen gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der 
übrigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer im Rahmen des Umfanges der Ziffern 1.2.1 bzw. 
1.2.2;  

1.2.4 der mit Verrichtungen für den Versicherungsnehmer (z. B. der Wahrnehmung von Reinigungs- und Streupflichten) beauftragten Mieter der 
Einheiten aus schuldhaft durch diese verursachte Schäden, sofern die Mieter im Rahmen des erteilten Auftrages handelten und sie keine ei-
gene Haftpflichtversicherung unterhalten.  

 
2. Deckungssummen, Jahreshöchstersatzleistung 
 
 Die Deckungssummen betragen je Versicherungsfall:  
 

EURO 3.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden sowie mitversicherte Vermögensschäden gem. Ziffer 3.2 
 

Die Jahreshöchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt jeweils das Doppelte der ver-
einbarten Deckungssummen. 

 
 

EURO  3.000.000,-- für Umweltschäden gemäß Ziffer 3.6. pauschal für Personen-, Sach- und mitversicherte Vermögens- 
schäden.  

 
Die Jahreshöchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt jeweils das Einfache der ver-
einbarten Deckungssummen. 

 
3. Deckungserweiterungen 
 
3.1 Kraftfahrzeuge 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Besitz, Halten und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht ver-
sicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen sowie selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (z. B. Elektrokarren, Hub- und Gabelstapler, Rasenmäher, 
Schneepflüge).  

 
Versicherungsschutz wird auch gewährt beim Befahren öffentlicher Straßen, sofern dieser Straßenbenutzung kein behördliches Verbot ent-
gegensteht.  
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öf-
fentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.  

 
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn diese das Vorliegen 
der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durften, oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug ge-
führt hat.  

 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung der versicherten Kraftfahrzeuge 
an betriebsfremde Personen. Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, denen die Kraftfahrzeuge überlassen worden sind.  
 
 

 
3.2 Vermögensschäden  
 

Im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 2 AHB 2008 aus Schadenereignissen mit-
versichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.  
 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
 

a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen (sog. Produktrisiko);  
 

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);  
 

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;  
 

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;  
 

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; 
 

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;  
 

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;  
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h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reise-
vermittlung und Reiseveranstaltung;  
 

i) vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers 
oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung;  
 

k) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 
 
 
3.3 Ansprüche mitversicherter natürlicher Personen  
 

Eingeschlossen sind, abweichend von  § 7 Nr. 5 AHB 2008 in Verbindung mit § 14 Nr. 1 AHB 2008 Haftpflichtansprüche mitversicherter natür-
licher Personen untereinander, soweit es sich um Sachschäden mit einer Entschädigung von mehr als EURO 25,-- je Schadenereignis han-
delt.  

 
3.4 Ansprüche gesetzlicher Vertreter 
 

Eingeschlossen sind, abweichend von § 7 Nr. 5 AHB 2008, auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers (z. B. Vor-
standsmitglieder, Geschäftsführer) und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, der nicht im Zuständig-
keitsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters liegt.  

 
3.5 Ansprüche juristischer Personen 
 

Eingeschlossen sind, abweichend von   § 7 Nr. 5 AHB 2008 in Verbindung mit § 7 Nr. 4 AHB 2008 Haftpflichtansprüche von selbständigen ju-
ristischen Personen des gleichen Versicherungsvertrages untereinander.  

 
3.6 Umweltschäden 
 
3.6.1 Ausschluss von Umweltschäden 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen auf Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewäs-
ser) und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden, soweit nicht unter den Ziffern 3.6.2 ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.  

 
3.6.2 Umweltschaden-Basis-Versicherung 
 

Das Umweltschadenrisiko ist in teilweiser Abänderung von § 7 Nr. 10 b) AHB 2008 im Rahmen der 
”Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rah-
men der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung) mitversichert . 

 
3.7 Diverse Sachschäden 
 
3.7.1 Sachschäden durch Abwässer und Überschwemmung 
 

Eingeschlossen sind, abweichend von § 7 Nr. 14 AHB 2008, Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch Abwässer sowie durch Über-
schwemmungen stehender oder fließender Gewässer.  

 
 § 7 Nr. 10 b) AHB 2008  bleibt von dieser Deckungserweiterung unberührt.  
 
3.7.2 Weitere Sachschäden 
 

Eingeschlossen sind, abweichend von § 7 Nr. 14 AHB 2008 und § 7 Nr. 10 b) AHB 2008 Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch  
 

- Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), 
- Erdrutsch, 
- Erschütterungen infolge Rammarbeiten,  

 
soweit das Verschulden in einer fehlerhaften, nach Ziffer 1.1.2 mitversicherten Planungs- oder Bauleitungstätigkeit des Versicherungsneh-
mers für eigene Bauvorhaben liegt oder der Versicherungsnehmer für ein Verschulden eines von ihm beauftragten Unternehmers in Anspruch 
genommen wird (siehe auch Ziffer 1.1.2 d).  
 

4. Nicht versicherte Risiken 
 
4.1 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
 

a) bei Sprengungen wegen Schäden an Immobilien, die in einem Umkreis von weniger als 150 m entstehen;  
 

b) bei Abbruch- und Einreißarbeiten wegen Schäden an Sachen, die in einem Umkreis entstehen, dessen Radius der Höhe des abzubre-
chenden bzw. einzureißenden Bauwerkes entspricht;  

 
c) wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteile und 

Zubehör handelt;  
 

d) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG), durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche 
sowie Kohlenstaubexplosionen.  
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4.2 Gebrauch von Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeugen 
 
4.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauf-

tragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges (Kfz) oder Kraftfahrzeuganhängers (siehe jedoch Ziffer 3.1), Wasserfahrzeugs oder 
Luftfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer von Wasserfahrzeugen oder Luftfahrzeugen in Anspruch genommen wer-
den. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so 
gilt das auch für alle anderen Versicherten. Eine Tätigkeit der genannten Personen an einem Kfz, Kfz-Anhänger oder Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.  

 
4.2.2 Eingeschlossen sind jedoch abweichend von den Bestimmungen von Ziffer 1 Haftpflichtansprüche wegen Schäden für die der Versicherungs-

nehmer für ein Verschulden eines von ihm beauftragten Unternehmers in Anspruch genommen wird (siehe auch Punkt 1.1.2 d).  
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II C 3 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden 

durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung  

(BRR Umwelt-Basis) 
  

1. Gegenstand der Versicherung 

1.1  Versichert ist - abweichend von -§ 7 Nr. 10 b) AHB 2008 im Rahmen und Umfang der Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts der Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anla-
gen oder Tätigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter Ziffer 2 fallen. Mitversichert sind gemäß § 2 AHB 2008 Vermögensschäden 
aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungs-
rechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.2  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit 
versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein. 

1.3  Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwasser 
und mit diesen in Gewässer gelangen. Die Bestimmungen des § 3 Nr. 1 c) AHB 2008 und des -§ 4 AHB 2008 Vorsorgeversicherung - finden für 
die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung Anwendung. Dies gilt nicht für die Ziff. 2.1 bis 2.6 der Umweltmodelldeckung 

 

2. Risikobegrenzung 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus  

2.1  Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen) 

2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

2.3  Anlagen der Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewäs-
ser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer 
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

2.5  Anlagen der Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung). 

2.6  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 - 2.5 oder Teilen, die ersicht-
lich für Anlagen gemäß Ziff. 2.1 2.5 bestimmt sind. 

 

3. Erweiterung des Versicherungsschutzes 

Abweichend von Ziff. 1 und 2.1 ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht  

a) wegen Schäden aus Kleingebinden bis  250 Liter bzw. Kilogramm je Einzelbehälter und einer Gesamtlagermenge bis 2000 Liter bzw. Kilo-
gramm. Wird eine dieser Mengengrößen überschritten, entfällt die Mitversicherung dieses Risikos.) Der Versicherungsschutz bedarf insoweit 
besonderer Vereinbarung.  

b)  Ebenso mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen durch Betriebsmittel, ohne Mengenbegrenzung (Treibstoffe, 
Öle, Schmierstoffe, etc.) aus Halten und Gebrauch von mitversicherten Arbeitsmaschinen/Kfz. Nicht gemeint sind hierbei Betriebsmittel in 
Vorratshaltung und Anlagen wie z.B. Container, Fässer, Tankanlagen und dergleichen. Versicherungsschutz hierfür ist separat zu beantra-
gen. 

c)  aus der Einwirkung auf Gewässer im Sinne von § 22 Absatz 1 WHG, soweit Schäden durch Abwässer verursacht werden, für die der Versi-
cherungsnehmer als Hausbesitzer / -verwalter oder als Bauherr (auch soweit das Verschulden in einer nach Ziffer 1.1.2.c). der Betriebshaft-
pflicht BHV bzw. der Kombinierten Sach-, Glas- und Haftpflichtversicherung KSH Dritter Teil Ziffer 1.1.2.c). mitversicherten Planungs- oder 
Bauleitungstätigkeit liegt) haftet oder für die er aufgrund eines Verschuldens eines von ihm beauftragten Unternehmers in Anspruch genom-
men wird (siehe Ziffer 1.1.2.d) der BHV bzw. der KSH-Bedingungen Dritter Teil). 

d) Sofern beantragt, ist das Umweltschaden-Anlagenrisiko für einen Heizöltank bis 5.000 Liter oder einen Flüssiggastank bis 3.000 Liter Ge-
samtfassungsvermögen beitragsfrei mitversichert. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist bei unterirdischen Tankanlagen, dass der Inhaber alle drei Jahre eine Prüfung der Tankanla-
ge von TÜV/DEKRA oder einem zugelassenen Fachbetrieb durchführen lässt, die dabei festgestellten Mängel unverzüglich beseitigt und 
dies in einem eventuellem Schadenfall nachweisen kann. 

Sofern beantragt und hierfür eine Mehrprämie erhoben wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Tankanlagen mit einem Ge-
samtfassungsvermögen von über 5.000 Liter. 

e)  Bei Zahnärzten gilt außerdem: 

Abweichend von Ziff. 1 und 2.4 ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus Amalgamabscheidern. 

 

                                                                  
§ 3 Nr. 1 b) AHB 2008 Erhöhungen und Erweiterungen – findet keine Anwendung 
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4. Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist, abweichend von  § 1 Nr. 1 AHB 2008, die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Ge-
sundheitschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermö-
gensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang der Schadens oder die 
Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

 
5. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

5.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, - nach einer Störung des Betriebes oder - aufgrund behördlicher 
Anordnung Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche 
Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

5.2  Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziff. 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der 
Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausge-
führt werden. 

5.3  Im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziff. 5 vereinbarten Gesamtbetrages werden dem Versicherungsnehmer die Aufwendungen voll 
ersetzt, falls er  

5.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich angezeigt 
hat und alles getan hat, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeig-
net ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangendes Versicherers fristgemäß 
Widerspruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt hat oder 

5.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abgestimmt hat. Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles zeitlich nicht mög-
lich, ersetzt der Versicherer die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten halten durfte. 

5.4 Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 5.3 nicht vor, so werden die Aufwendungen nur in dem Umfang ersetzt, in dem die Maßnahmen notwendig 
und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern. 

5.5  Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 
EURO 200.000,-- je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung und pro Versicherungsjahr ersetzt. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Ver-
sicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres-
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

5.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen –auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff. 5.1 decken- zur Erhaltung, 
Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, ge-
pachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers stan-
den.  

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder 
gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmer die von 
einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 
6. Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind 

6.1  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe 
verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen Das 
gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen. 

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächli-
chen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste. 

6.3  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 

6.4  Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden 
können. 

6.5  Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstü-
cke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

6.6  Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen. 

6.7  Ansprüche wegen Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leis-
tungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). Wird Versicherungsschutz nach Ziff. 3 
genommen, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

6.8  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen. 

6.9  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, abweichen. 

6.10  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst 
unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für An-
wendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 
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6.11  Ansprüche wegen genetischer Schäden 

6.12 Ansprüche  

- wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zube-
hör;  

- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Koh-
lenstaubexplosionen. 

6.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassern oder seines Fließverhaltens. 

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
7. Versicherungssummen / Maximierung / Serienschadenklausel 

7.1  Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall pauschal für Personen-, Sach- sowie gem. Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögensschäden 
EURO 2.000.000,-- (bei Personenschäden für die einzelne Person jedoch nicht mehr als EURO 1.000.000,-- ). Diese Versicherungssumme bil-
det auch die Höchstersatzleistung der Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

7.2  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies 
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere während der Wirksamkeit 
der Versicherung eintretende Versicherungsfälle  

- durch dieselbe Umwelteinwirkung 

- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwi-
schen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, gelten unabhängig von ihrem tatsächli-
chen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

 

8. Nachhaftung 

8.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des 
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversi-
cherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet. 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gelten-
den Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versi-
cherungsverhältnis endet. 

8.2  Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit der Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit 
der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 

 

9. Versicherungsfälle im Ausland 

9.1  Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen -abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB- § 7 Nr. 9 AHB 2008 auch im Ausland eintre-
tende Versicherungsfälle, 

- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind, 
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen. 

9.2 Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden -abweichend von § 3 Ziff. II 4 AHB- § 6 Nr. 5 AHB 2008 die Aufwendungen des Versi-
cherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet. Kosten sind:  

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädi-
gung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

9.3  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

Bei Personenschäden in den USA und Kanada hat der Versicherungsnehmer je Versicherungsfall 10 %, mindestens EURO 5.000,--, selbst zu 
tragen. Der Selbstbehalt gilt in diesem Fall auch für die vorgenannten Kosten. 

 

10. Kumulbegrenzungsklausel 

Beruhen ein nach dieser Versicherung gedeckter Versicherungsfall und ein nach einer Betriebshaftpflichtversicherung gedeckter Versicherungsfall 

- auf derselben Ursache oder  

- auf den gleichen Ursachen, wenn zwischen diesen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, so steht für diese 
Versicherungsfälle zusammen nicht die Summe beider Deckungssummen, sondern bei gleichen Deckungssummen diese maximal einmal, ansonsten 
maximal die höhere Deckungssumme zur Verfügung 
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III - Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
 
Vorbemerkung 
Versicherungen, Versicherungsvermittler und an der Vermittlung, Betreuung, Verwaltung und Schadenbearbeitung beteiligte Dritte können heute ihre 
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse richtig, schnell und wirt-
schaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die manuellen 
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekanntgegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die automatisierte Datenverarbeitung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versiche-
rungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit mög-
lichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. 
Trotz Widerrufs, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt, oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann 
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie zum Beispiel beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch 
eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung 
nennen. 
 
1. Datenspeicherung 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Service-/ Vertragsnummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsun-
fähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten). 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben 
Versicherer in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungs-technische Angaben vom Versicherer, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risiko-
zuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden diesen auch die 
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie eben-
falls entsprechende Daten übergeben. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die 
Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versiche-
rungsfälle oder Mitteilung über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmiss-
brauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstande-
nen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austau-
sches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechen-
de Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und beim Verband 
der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgen lediglich zu 
Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Beispiele: 
 
Haftpflichtversicherer:  
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung 
 
Kfz-Versicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung 
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Lebensversicherer: 
Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag 
- aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
- wegen verweigerter Nachuntersuchung; 
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers 
wegen geforderter Beitragszuschläge. 
Zweck: Risikoprüfung  

 
Rechtsschutzversicherer: 
- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen inner-

halb von 12 Monaten 
- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten; 
- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer 
betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung. 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung 

 
Sachversicherer:  
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag 
gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs 
 
Transportversicherer:  
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.  
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 
 
Unfallversicherer 
Meldung bei  
- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 
- außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch 
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb des Unternehmens 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalan-
lagen) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, 
arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das 
Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch Ihre Service-/ Vertragsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die allgemeinen Kundendaten (z. 
B. Name, Adresse, Service-/ Vertragsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf 
diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen 
nur von den jeweiligen Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung”, bei der die Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch Ihren Versicherungsvermittler betreut. Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften und Pools, die der Vermittler nutzt. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu 
diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Service-
/Vertragsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie 
Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpas-
sungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Vermittler verarbeiten und 
nutzen selbst die personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von den jeweiligen 
Gesellschaften über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen 
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller weite-
rer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Gesellschaft. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten an stets an Ihre Ver-
tragsgesellschaft.  
 




